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3
Wir gei>e» //wen nacfee/nmr/ fo» einer Ver/«g«»,g Jes Erl/D Kenntnis, we/cize r/ie t/r/zzwizi-

gewäirKng /«r ziie 15, 5cÄifeizeriscizen f'ozzriertage 7967 regeif.

/iewr/zzzzizzzng /«r ziie 75. Sc/jweizer/sHjen fo«riertage

Am 9., 10. und 11. Juni 1967 finden in Luzern die 15. Schweizerischen Fouriertage statt, an
denen Offiziere, Fouriere, Küchenchefs, Fouriergehilfen, HD-Rechnungsführer und FHD-Rech-
nungsführerinnen aktiv an Wettkämpfen und Demonstrationen sowie in der Organisation teil-
nehmen. Wie bei andern derartigen Anlässen wird

t>er/«gf.-

1. Wehrmänner (einschliesslich FHD-Rechnungsführerinnen), die aktiv an den 15. Schweize-
rischen Fouriertagen in Luzern teilnehmen, sind je nach Wettkampfplan, Teilnahme an
Demonstrationen und Aufgaben im Organisationskomitee im Rahmen der zulässigen Urlaubs-
dauer zu beurlauben, sofern es die dienstlichen Verhältnisse gestatten.

2. Alle Wehrmänner (einschliesslich FHD-Rechnungsführerinnen), welche aktiv an den
15. Schweizerischen Fouriertagen teilnehmen wollen, haben auf dem vorgeschriebenen Wege
ein begründetes und von seiner Gesellschaft beglaubigtes Urlaubsgesuch einzureichen.

3. Wehrmänner (einschliesslich FHD), die an den 15. Schweizerischen Fouriertagen nicht aktiv
teilnehmen, erhalten für diesen Anlass keinen Urlaub.

Afi/ztärt/e/zzzrtezraezzt

Der Bund geht mit gutem Beispiel voran

-er. In unserer Februarausgabe orientierten wir unsere Leser, dass das OK mit einem Gesuch

um Bewilligung nicht anrechenbaren Urlaubs für Bundesbedienstete an die Bundesbehörden
gelangt ist. Mit Brief vom 21. Februar 1967 teilte der Vorsteher des Eidgenössischen Finanz- und
Zolldepartements, Herr Bundesrat Bonvin, dem Zentralvorstand des Schweizerischen Fourier-
Verbandes mit, dass die im Bundesdienst stehenden Funktionäre und Wettkampfteilnehmer auf
dem Dienstweg für die 15. Schweizerischen Fouriertage um zusätzlichen, nicht anrechenbaren
Urlaub nachsuchen können. Nach den Weisungen des Eidgenössischen Finanz- und Zolldeparte-
ments können die Bundesverwaltungen und -Betriebe ihren Dienstnehmern, die sich darüber
ausweisen, dass sie als Mitglieder des Schweizerischen Fourierverbandes, des Verbandes Schwei-
zerischer Militärküchenchefs oder des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen an den Fourier-
tagen 1967 teilnehmen, wie folgt Urlaub gewähren:

1. an Funktionäre, inbegriffen Delegierte, bis zu drei Tagen vom 9.-11. Juni 1967.

2. an Wettkampfteilnehmer bis zu zwei Tagen am 10. und 11. Juni 1967.

Teilnehmer, die an den vorstehend genannten Tagen ohnehin ganz oder teilweise dienstfrei sind,
haben aber keinen Anspruch auf Vor- oder Nachbezug des Urlaubes.

Unsere Verbandsorgane und das Organisationskomitee danken den Bundesbehörden für ihr
Entgegenkommen und geben gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck, dass weitere Arbeitgeber
diesem Beispiel folgen werden.

15. Schweizerische Fouriertage
Luzern 9. — 11. Juni 1967
Journees suisses des Fourriers
Giornate svizzere dei Furieri
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